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1. Ausschuss f. Bau u. Stadtentwicklung 13.04.2000 3. Stadtverord.netenversarnmlung 24.05 .2000 

2. 
Hauptausschuss 25.04.2000 

4. 

Beratungsgegenstand: 

Satzungsbeschluss über die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans 
B II ,.Am Sternberg" (Quartier 5b) • 

Beschlußentwurf: 

Die Stadtverord.netenversammlung beschließt: 

a) Die zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes B II ,.Am Sternberg" vorgebrachten Anregun-
gen und Bedenken sowie die hierzu abgegebenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange hat die 
Stadtverord.netenversammlung mit dem in Anlage 1 dargestellten Ergebnis geprüft. 

und 

b) Die Stadtverord.netenversammlung beschließt entsprechend§ 10 Abs. 1 BauGB die 1. vereinfachte 
Änderung des Bebauungsplans B II ,.Am Sternberg" (Quartier 5b) bestehend aus der Planzeichnung mit 
den textlichen Festsetzungen (Anlage 2), als Satzung. 
Die Begründung (Anlage 3) hierzu wird gebilligt. 
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3/571/IIV61 

Begründung: 

Der Bebauungsplan B II „Am Sternberg'· der Stadt Prenzlau wurde am 12.06.1996 als Satzung be
schlossen und ist am 20.02.1997 in Kraft getreten. 
Da die Kirchengemeinde beschlossen hat keinen Anteil ihrer Grundstücksfläche für Wohnungsbau
vorhaben zu veräußern, haben sich die Voraussetzungen zur Bebauung des Quartiers 5b geändert. 
Die Dichte der Wohnbebauung im Quartier 5c führte ebenfalls dazu, dass der Stellplatzbedarf nicht 
auf dem Grundstück nachgewiesen werden kann. Der Eigentümer von Grundstücken in den Teilbe
reichen 5b und 5c beabsichtigt daher, die notwendigen Stellplätze im Teilbereich 5b anzulegen. Es 
bestand somit das Erfordernis, die bestehende Satzung in diesem Teilbereich zu ändern. Da die 
Gnmdzüge der Planung nicht berührt sind, wurde das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt . 
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